


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 9/1 Norf 
teilweise Änderungen der Festsetzungen Beb.Plan Nr. 9/5, 9/11 u. 9/12 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.12.1974 

1. RECHTSGRUNDLAGEN 

1. §§ 4 und 28 Abs. 1 und 37 der Gemeindeordnung für Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung vom 11.8.1969 (SGV. NW 2020) 

2. Planungsrechtliche Festsetzungen 

a) §§ 2 und 8 ff des BBauG vom 23.6.1960 (BGBl. I 1960, S. 341) 
b) §§ 3, 128 und 14 bis 24 der BauNVO in der Fassung vom 26.11.1968 (BGBl. I 1968, S. 

1237) und in der Berichtigung vom 20.12.1968 (BGBl. I 1969, S. 11) 
c) Planzeichenverordnung vom 19.1.1965 (BGBl. I, S. 21) 

3. Bauordnungsrechtliche (gestalterische) Festsetzungen 

a) §§ 10 und 103 der Landesbauordnung (Bau= NW) in der Fassung vom 27.1.1970 (GV NW 
1970, S. 96) 

b) § 9 Abs. 2 BBauG 
c) $ 4 der 1. Durchführungsverordnung zum BBauG vom 29,11,60 (GV NW S. 433) in der 

Fassung der Verordnung vom 21.4.1970 (GV NW S. 299) 

2. NEBENANLAGEN 

2.1 Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO außerhalb der durch Baulinien und Baugrenzen festge-
setzten überbaubaren Grundstücksflächen auf den verbleibenden nicht überschaubaren 
Grundstücksflächen sind unzulässig. Eine Ausnahme für Anlagen gemäß § 14 (2) BauNVO 
kann im Einzelfall zugelassen werden. 

3. GARAGEN UND STELLPLÄTZE 

3.1 Außerhalb der im Bebauungsplan eingetragenen Garagen und Stellplätze sind keine weiteren 
zulässig. 

3.2 Im Gewerbegebiet sind die erforderlichen Stellplätze innerhalb der überbaubaren Fläche 
nachzuweisen, außer innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche. 

3.3 Entlang der im Gewerbegebiet liegenden Straßen können nach Abzug der Einfahrten bis zu 
50% der zwischen überbaubaren und Verkehrsflächen liegenden privaten Grünstreifen für 
Stellplätze - jedoch nicht mehr als fünf unmittelbar nebeneinander - genutzt werden. 

4. ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 

4.1 Baukörper (§ 9 Abs. 1 Buchst. d und Abs. 2, § 103 Bau ONW und § 4 Erste DVO NW BBauG) 

4.11 Gebäudehöhen 
Die Dachtraufen dürfen bei eingeschossigen Gebäuden höchstens 3,40 m, bei zwei-
geschossigen höchstens 6,20 m, bei dreigeschossigen höchstens 15 m, bei sechs-
geschossigen höchstens 18 m liegen. 



 
4.12 Dachform und Dachneigung 

4.121 Reines Wohngebiet: 
Drei- und mehrgeschossige Bebauung: Flachdach 

4.122 Bei Bauten des Gemeinbedarfs sind auch andere Dachformen zulässig. 

4.123 Im Gewerbegebiet können außer Flachdächern auch flachgeneigte Sattel- 
oder Sheddächer gewählt werden. 

4.124 Ausnahmen von den im Bebauungsplanbereich mit Mindest- und Höchst-
grenzen angegebenen Dachneigungen können zugelassen werden. 

4.13 Außenwandflächen 
4.131 Im Reinen Wohngebiet sind Fassaden nur in Sichtmauerwerk. 

Einzelne Fassadenteile können in Sichtbeton oder mit Holz gestaltet werden. 
4.132 Im Gewerbegebiet sind auch andere Materialien zugelassen. 
4.133 Spritzsockel sind nur bis zu einer Höhe von 0,30m folgend dem Gelände-

anschnitt zugelassen. 

4.2 Außenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 2 BBauG. § 103 BauONW und § 4 Erste DVO NW 
BBauG) 

4.21 Vorgärten 
4.212 Garagenzufahrten dürfen nur in den Fahrspuren massiv befestigt werden. 

4.213 Im Gewerbegebiet sind die zwischen den überbaubaren Flächen und Ver-
kehrsflächen liegenden privaten Grünstreifen mit einer als Sicht-, Staub- und 
Lärmschutz geeigneten Bepflanzung anzulegen und zu unterhalten. 

4.22 Einfriedigungen 
4.221 Einfamilienhäuser 

Gartenseitige Einfriedigungen sind bis zu einer Höhe von 0,80m in Form von 
Zäunen mit senkrechten Holzstäben oder lebenden Hecken zugelassen. 
Sichtblenden an Freisitzplätzen können bis zu einer Höhe von 1,80m und 
einer Länge von 4,0m zugelassen werden und müssen sich der übrigen 
Einfriedigung anpassen. 

4.222 Mehrfamilienhäuser und Bauten für den Gemeinbedarf 
Bei Mehrfamilienhäusern und Bauten für den Gemeinbedarf sind darüber hin-
aus Einfriedigungen nur in Form von Rasenkantensteinen in einer Höhe von 
max. 5cm, zulässig, sofern nicht Fußwegflächen oder Zufahrten dem entge-
genstehen. 

4.223 Gewerbeanlagen 
Einfriedigungen von Gewerbeanlagen sind in einer Höhe von max. 1,80m in 
Form von Sichtmauerwerk, Maschendraht oder lebenden Hecken zulässig. 

Einfriedigungen an und entlang der öffentlichen Straßen und Wege dürfen nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden. 

4.23 Mülltonnenplätze 
4.231 Mülltonnen sind in Schränken einzubauen oder sichtgeschützt aufzustellen. 

Sie sind gegen Sonneneinstrahlung abzuschirmen. 

4.232 Für Mehrfamilienhäuser sind Müll – Großbehälter vorgeschrieben. Sie sind in 
die Baukörper einzubeziehen. 

4.24 Stellplatzflächen 
Größere Stellplatzflächen sind durch Anpflanzung breitkroniger Bäume gegen 
Sonneneinstrahlung zu schützen. 



 
4.25 Bodenbeläge (Zugänge zu Hauseingängen etc.) 

sind mit den Belägen der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen abzustimmen. 

4.26 Grünzonen 
Die im Bebauungsplan ausgewiesenen Schutzzonen zwischen dem Wohn- und 
Gewerbegebiet im Bereich der Ruhrstraße und Kruppstraße sind mit Baum – oder 
Strauchgruppen abzupflanzen. Die entsprechende Abpflanzung erfolgt nur im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde. 

5. AUSNAHMEN UND BEFREIUNGEN 

Ausnahmen von den Festsetzungen im Bebauungsplan können im Einzelfall von folgenden 
Punkten zugelassen werden: 
a. Ziff. 4.121 
b. Ziff. 4.131 
c. Ziff. 4.232 
wenn die angestrebte städtebauliche Ordnung nicht beeinträchtigt wird. 
Zulässige Höchstgrenze für Bürogebäude im Gewerbegebiet: 
5 geschossig (statt max. 1 Geschoß gem. § 17 Abs. 5 BauNVO) 

Die aufgrund der Verfügung des Regierungspräsidenten vom 9.10.1974 und des Ratsbe-
schlusses vom 27.11.1974 geänderten Festsetzungen, wurden in den Plan eingearbeitet. 





Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 9/5 Norf 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 21.01.1999 Es gilt die BauNVO 1990 

Von den gemäß § 8 Abs. 2 Baunutzungsverordnung allgemein zulässigen Gewerbebetrieben aller Art 
sind Einzelhandelsbetriebe gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO ausgeschlossen. 

Einzelhandelsbetriebe sind gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO ausnahmsweise zulässig. 

- wenn sie in unmittelbarem räumlichem und betrieblichem Zusammenhang mit Handwerks-, produ-
zierenden- oder verarbeitenden Gewerbebetrieben stehen wie z.B. Kfz-Handel mit Werkstatt oder 

- wenn sie der Versorgung der in diesem Gebiet Beschäftigten mit Gütern des täglichen Bedarfs 
dienen. 

Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen von vorhandenen Einzelhandelsbetrieben sind gemäß 
§ 1 Abs. 10 BauNVO allgemein zulässig. 





Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 9/11 Norf 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 09.08.2002 Es gilt die BauNVO 1990 

Die folgenden, gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) von 1990 ausnahms-
weise zulässigen Vergnügungsstätten sind gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO ausgeschlossen: 

Spielhallen, Sexkinos, Peep-Shows, Striptease-Shows, Eros-Center und Dirnenunterkünfte. 





Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 9/12 Norf

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 27.05.2006 Es gilt die BauNVO 1990

1. Art der baulichen Nutzung

Die gemäß § 8 Abs. 3 Nrn.2 und 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehenen Ausnahmen 
(Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke und Vergnügungsstätten) 
werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Von den allgemein zulässigen Gewerbebetrieben aller Art sind Einzelhandelsbetriebe und Veranstal-
tungshallen gem. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO ausgeschlossen.

2. Immissionsschutz

Zum Schutz der außerhalb des Plangebiets liegenden Wohngebiete wird das Gewerbegebiet gem. 
§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO wie folgt gegliedert:

– Im gesamten Plangebiet sind Anlagen der Abstandsklassen I bis VI der Abstandsliste zum Rund-
erlaß des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW vom 02.04.1998 
(MBI. NRW 1998 S.744) und Anlagen mit ähnlichem Störgrad sowie Anlagen, für die ein Verfahren 
nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BimschG) erforderlich ist, unzulässig.

– In dem Bereich, der weniger als 100m von dem nächstgelegenen Wohngebiet entfernt ist, sind 
darüber hinaus auch Anlagen der Abstandsklasse VII der Abstandsliste zum Runderlaß des 
Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW vom 02.04.1998 (MBI. NRW 1998 
S. 744) und Anlagen mit ähnlichem Störgrad unzulässig.

Ausnahmsweise können Anlagen der nächsthöheren Abstandsklasse zugelassen werden, wenn im 
Einzelfall die Einhaltung entsprechend niedriger Immissionswerte gutachterlich nachgewiesen wird 
oder wenn nach neueren Erkenntnissen der Störgrad eine Verringerung des Abstands zuläßt.

3. Hinweis

Vor Durchführung größerer Bohrungen (z.B. Pfahlgründungen) sind Probebohrungen zu erstellen und 
mit ferromagnetischen Sonden zu überprüfen. Ein Bohrplan ist dem Kampfmittelräumdienst zur Verfü-
gung zu stellen.




